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RS OGH 1954/6/30 2Ob471/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1954

Norm

ABGB §169 a

RelKEG §2

Rechtssatz

Angesichts der nach dem Gesetze der Kindesmutter zukommenden Erziehungsgewalt über ihr außereheliches Kind,

bedarf es keiner Entscheidung des Vormundschaftsgerichtes, wenn sie das Kind (4 Jahre alt) künftig im evangelischen

anstatt wie bisher im katholischen Bekenntnis erziehen lassen will.
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